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22.424 Parlamentarische Initiative Badertscher. Flugtransporte bei Lebensmitteln 
deklarieren 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 6. Oktober 2023 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur par-
lamentarischen Initiative Badertscher, Flugtransporte bei Lebensmitteln deklarieren, zukom-
men lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Grundsätzlich unterstützt sie es, dass 
Massnahmen zum Klimaschutz und damit auch zur Schaffung von nachhaltigen Lieferketten 
ergriffen werden. Aus ihrer Sicht dürften die Vorschriften zur Deklaration von sogenannter 
«Flugware» ihr Ziel aber verfehlen und zu höheren Lebensmittelpreisen und höheren Kosten 
für die Kantone führen.  
 
Die Standeskommission lehnt die Vorlage aus folgenden Gründen ab: 
 
- Aus dem Bericht geht hervor, dass lediglich Waren deklariert werden sollen, die direkt in 

die Schweiz geflogen werden. Dies ist zwar hinsichtlich der Überprüfbarkeit der Angaben 
nachvollziehbar, birgt aber die Gefahr, dass aufgrund der geplanten Vorschrift die Trans-
portwege angepasst werden und Flugware in Zukunft über einen nahegelegenen Flugha-
fen im Ausland und anschliessend mittels Lastwagentransport in die Schweiz gelangt, um 
sie nicht deklarieren zu müssen. Dies hätte nebst der Unwirksamkeit der eigentlichen Kli-
maschutz-Massnahme auch wirtschaftliche Auswirkungen auf die Flughäfen in Zürich und 
Genf.  
 
Zudem würden wegen der daraus resultierenden Anpassungen der Warenflüsse die Kon-
sumentinnen und Konsumenten über den wahren Sachverhalt hinsichtlich der Transport-
mittel getäuscht. Gleiches gilt für Waren, die auf einer vorgelagerten Transport-Etappe per 
Flugzeug befördert wurden, wie beispielsweise innerhalb des Produktionslands vom Pro-
duktionsort bis zum Verladen in ein anderes Transportmittel. Auch bei solchen Waren 
wäre keine Deklaration gefordert. 

 
- Nicht nur Fisch, Fleisch, Früchte und Gemüse, sondern auch andere Produkte werden per 

Flugzeug in die Schweiz transportiert. Oft macht hier die Transportweise noch weniger 
Sinn als bei den für die Deklaration vorgesehenen Produkten, die teilweise aufgrund der 
Verderblichkeit kaum auf anderem Weg - oder dann nur mit hohem Aufwand an Kühlung 
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oder anderer Konservierung - in die Schweiz transportiert werden können, was sich direkt 
auf die Preise auswirken würde. Auch hier würden die Konsumentinnen und Konsumen-
ten durch die fehlende Deklaration getäuscht. 
 

- Die neue Kennzeichnungspflicht würde aus der Sicht der Standeskommission zu einem 
hohen Täuschungspotential führen und den Täuschungsschutz, der ein wichtiges Ziel des 
Lebensmittelgesetzes ist, untergraben. 

 
- Die von der Kommission geschätzten Kosten für die Kontrollen der Deklarationspflicht 

werden als zu tief erachtet. Letztlich wird es darum gehen, insbesondere die Art des 
Transports jener Produkte zu kontrollieren, die eben nicht als Flugware gekennzeichnet 
sind. Auch wenn ein risikobasierter Ansatz für diese Kontrollen durchaus möglich wäre, 
würde die Menge der zu kontrollierenden Ware weit über der Menge der zukünftig als 
Flugware zu bezeichnenden Produkte liegen.  

 
- Die angestrebte Änderung im Lebensmittelrecht bezüglich der Deklarationspflicht von 

Flugtransporten bei Fisch, Fleisch, Früchten und Gemüse würde die vom Bundesrat an-
gestrebte Äquivalenz der lebensmittelrechtlichen Anforderungen mit der EU gefährden 
und sowohl den freien Lebensmittelhandel mit der EU als auch künftige Verhandlungen 
über ein Rahmenabkommen erschweren. Dieses Risiko wird durch die ohnehin zweifel-
hafte Wirkung der neuen Regelung nicht aufgewogen. 

 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

Zur Kenntnis an: 
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 


